15. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf den Sozialtarif (Artikel 1 bis 15)


(Belgisches Staatsblatt vom 5. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


15. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf den Sozialtarif


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


(…)


KAPITEL 3 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


	Art. 4 - [Abänderung des niederländischen Textes von Artikel 2 Nr. 16quater des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes]


	Art. 5 - Artikel 20 desselben Gesetzes vom 29. April 1999 wird wie folgt abgeändert:

	1. [Abänderung des niederländischen Textes von § 2]

	2. Paragraph 2/1 Absatz 1, eingefügt durch das Gesetz vom 2. Mai 2019 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 2021, wird wie folgt abgeändert:

	a) [Abänderung des niederländischen Textes]

	b) [Abänderung des niederländischen Textes von Nr. 4]

	3. Ein § 2/2 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 2/2 - Die Anwendung der in § 2 erwähnten Höchstpreise gilt nicht für:

	1. Zweitwohnungen,

	2. gemeinschaftliche Teile von Appartementhäusern,

	3. professionelle Kunden,

	4. Gelegenheitskunden, provisorische Anschlüsse."


KAPITEL 4 - Abänderungen des Programmgesetzes vom 27. April 2007


	Art. 6 - Artikel 3 des Programmgesetzes vom 27. April 2007 wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 6 werden zwischen den Wörtern "im Sinne von Artikel 1 Nr. 15 des Gesetzes vom 12. April 1965" und den Wörtern "; ein Verteilernetzbetreiber" die Wörter "einschließlich des Wärmeunternehmens im Sinne von Artikel 1 Nr. 85 des Gesetzes vom 12. April 1965, das mit der Wärmeversorgung im Rahmen der Anwendung der Höchstpreise für die Wärmeversorgung beauftragt ist" eingefügt.

	2. In Nr. 10, eingefügt durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, werden die Wörter "geschützter Haushaltskunde mit moderaten Einkünften oder in prekärer Lage" durch die Wörter "geschützter Haushaltskunde" ersetzt.

	3. In Nr. 11, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Dezember 2021 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. Februar 2022, werden die Wörter "des Gesetzes vom ... zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Energiebereich" durch die Wörter "des Gesetzes vom 28. Februar 2022 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Energiebereich" ersetzt.

	4. In Nr. 12, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Februar 2022, werden die Wörter "und in Artikel 20 § 1/1 des Gesetzes vom 29. April 1999" aufgehoben.

	5. Artikel 3 wird durch Nummern 13 und 14 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"13. "Höchstpreise für die Elektrizitäts- und Erdgasversorgung": in Artikel 15/10 § 2 des Gesetzes vom 12. April 1965 und in Artikel 20 § 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 erwähnte Höchstpreise für die Elektrizitäts- und Erdgasversorgung an geschützte Haushaltskunden,

	14. "elektronische Nachricht": über ein öffentliches Kommunikationsnetz verschickte Textnachricht, die im Netz oder im Endgerät des Empfängers gespeichert werden kann, bis sie von diesem abgerufen wird."


	Art. 7 - Artikel 4/1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Februar 2019, wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird aufgehoben.

	


	2. Der frühere Absatz 2, der Absatz 1 wird, wird wie folgt abgeändert:

	a) Die Wörter "in Absatz 1 erwähnten geschützten Haushaltskunden" werden durch die Wörter "geschützten Haushaltskunden" ersetzt.

	b) Die Wörter "ab dem Inkrafttreten des Beschlusses, der sie zu geschützten Haushaltskunden macht, gewährt" werden durch die Wörter "ab dem ersten Tag des Quartals gewährt, in das das Datum des Inkrafttretens des Beschlusses fällt, der sie zu geschützten Haushaltskunden macht" ersetzt.

	c) [Abänderung des niederländischen Textes]

	d) [Abänderung des französischen Textes]

	3. [Abänderung des niederländischen Textes des früheren Absatzes 3, der Absatz 2 wird]

	4. Artikel 4/1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Liegt das Datum des Inkrafttretens des Beschlusses mehr als ein Quartal zurück, erfolgt die Beantragung ausschließlich anhand einer Bescheinigung der zuständigen sozialen Einrichtungen, durch die Endkunden nachweisen, dass sie als geschützte Haushaltskunden in Betracht kommen."


	Art. 8 - Artikel 5 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 15. Februar 2021 und 28. Februar 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "mit moderaten Einkünften oder in prekärer Lage" werden aufgehoben.

	2. [Abänderung des niederländischen Textes]


	Art. 9 - Artikel 6 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. [Abänderung des niederländischen Textes von Absatz 4]

	2. In Absatz 5, abgeändert durch die Gesetze vom 15. Februar 2021 und 28. Februar 2022, werden zwischen den Wörtern "datierte und unterzeichnete Notifizierung" und den Wörtern "an ihren Versorger richten" die Wörter "oder eine elektronische Nachricht mit Empfangsbestätigung" eingefügt.


	Art. 10 - Artikel 11 Absatz 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 15. Februar 2021 und 28. Februar 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "mit moderaten Einkünften oder in prekärer Lage" werden aufgehoben.

	2. Die Wörter "im Sinne von Artikel 4" werden aufgehoben.


(…)


KAPITEL 6 - Abänderungen des Gesetzes vom 28. Februar 2022 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Energiebereich


	Art. 12 - Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Februar 2022 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Energiebereich wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 2 Absatz 1 Nr. 4 werden zwischen den Wörtern "an die Elektrizitätsversorger" und den Wörtern "und für die Bestimmung" die Wörter "und die Erdgasunternehmen" und zwischen den Wörtern "für die Elektrizitätsunternehmen" und den Wörtern "und ihrer Beteiligung" die Wörter "und die Erdgasunternehmen" eingefügt.

	2. In § 2 Absatz 1 Nr. 5 werden zwischen den Wörtern "Nachweis den Elektrizitätsversorger" und den Wörtern "gegenüber der Kommission" die Wörter "und Erdgasunternehmen" eingefügt.

	3. Ein § 2/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 2/1 - Personenbezogene Daten der in § 1 erwähnten Anspruchsberechtigten werden gemäß Titel II des Programmgesetzes vom 27. April 2007 verarbeitet."

	4. Paragraph 3 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 2 werden die Wörter "des in § 1 erwähnten Haushaltskunden" durch die Wörter "des in § 1 erwähnten Haushaltskunden, die von den Versorgern oder dem Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie gemäß Titel II des Programmgesetzes vom 27. April 2007 verarbeitet und der Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission im Rahmen der Ausführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Zahlung und Überprüfung der einmaligen pauschalen Ermäßigung wegen schrittweiser Abschaffung der Höchstpreise übermittelt werden" ersetzt.

	b) In Absatz 3 werden die Wörter "für die Verwaltung der Daten" durch die Wörter "für die Verarbeitung der Daten" ersetzt.

	c) Absatz 4 wird aufgehoben.


(…)




KAPITEL 8 - Schlussbestimmung


	Art. 14 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft, mit Ausnahme von Artikel 11, der mit 24. Dezember 2021 wirksam wird.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 15. März 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Die Staatssekretärin für Verbraucherschutz
A. BERTRAND

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

